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Nr. 88  Oö. Parteienfinanzierungsgesetz-Novelle 2012 (XXVII. Gesetzgebungsperiode: Initiativantrag Beilage Nr. 707/2012, 28. Landtagssitzung) 

 

Nr. 88 

Landesgesetz, 

mit dem das Oö. Parteienfinanzierungsgesetz geändert wird 
(Oö. Parteienfinanzierungsgesetz-Novelle 2012) 

Der Oö. Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Oö. Parteienfinanzierungsgesetz, LGBl. Nr. 25/1992, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. 
Nr. 90/2001, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 lautet: 

"§ 4 
Höhe der Parteienfinanzierung 

(1) Die Höhe der jährlichen Parteienfinanzierung durch das Land errechnet sich, indem die Zahl der Wahlbe-
rechtigten zum Landtag, bezogen auf die jeweils letzte Landtagswahl, mit dem Betrag von 17,48 Euro multipliziert 
wird. Ab dem Jahr 2013 vermindert oder erhöht sich dieser Betrag in jenem Maß, in dem sich der von der Bundes-
anstalt "Statistik Österreich" verlautbarte Verbraucherpreisindex 2010 oder der an seine Stelle tretende Index des 
Vorjahres verändert. 

(2) Der Gesamtbetrag gemäß Abs. 1 ist auf die einzelnen Landtagsparteien nach Maßgabe der von ihnen bei 
der letzten Landtagswahl erreichten Mandatszahl zu verteilen. Der sich so ergebende Betrag ist auf einen vollen 
Eurobetrag auf- oder abzurunden." 

2. Im § 5 Abs. 2 zweiter Satz lautet der Klammerausdruck "(Art. 18 Abs. 3 Oö. L-VG)". 

3. Dem § 5 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:  

"Sofern der Tag der ersten Sitzung des neugewählten Landtags im Jahr 2015 auf einen Tag nach dem 
15. September fällt, findet eine Neuberechnung für das Jahr 2015 nicht statt." 

4. § 6 lautet: 

"§ 6 
Rechenschaftsbericht 

Jede politische Partei, die Finanzierungsmittel nach diesem Landesgesetz erhält, hat über die Verwendung die-
ser Mittel Aufzeichnungen zu führen. Einnahmen, die den Parteien auf Grund dieses Landesgesetzes zukommen, 
sind nur bei jener territorialen Gliederung der Partei (Landes-, Bezirks-, Gemeindeorganisation) anzuführen, bei der 
sie tatsächlich verwendet werden. Die Verwendung ist im zweiten Berichtsteil des Rechenschaftsberichts nach § 5 
Parteiengesetz 2012, BGBl. I Nr. 56/2012, in einem eigenen Abschnitt nachzuweisen. Dies gilt auch als Nachweis 
der widmungsgemäßen Verwendung." 

5. Der 2. Abschnitt entfällt. 
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6. Der 3. Abschnitt lautet: 

"3. ABSCHNITT 
FINANZIERUNG DER PARTEITÄTIGKEIT AUF BEZIRKS- UND GEMEINDEEBENE 

§ 9 
Kürzung und Begrenzung 

(1) Am 1. September 2012 bestehende Regelungen und Beschlüsse über Finanzierung von Parteien, die direkt 
von Gemeinden an Parteien ausbezahlt werden, gelten für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 unverändert weiter 
und dürfen nicht geändert werden; zusätzliche neue Parteienfinanzierungen sind unzulässig. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Städte mit eigenem Statut. 

(3) Am 1. September 2012 bestehende Regelungen und Beschlüsse über Finanzierung von Parteien, 

 1. die von den Städten mit eigenem Statut den Parteien ausbezahlt werden sowie 

 2. mit denen weitere Gemeindemittel über Bezirksverwaltungsbehörden ausbezahlt werden, 

gelten für die Jahre 2013 bis einschließlich 2015 weiter und dürfen nicht geändert werden; zusätzliche neue Partei-
enfinanzierungen sind unzulässig. Die bestehenden Beträge sind allerdings jeweils auf Bezirksebene (einschließlich 
der Städte mit eigenem Statut), ausgehend von den Beträgen 2012 für die Jahre 2013 bis 2015 einmal um 5,35 % 
zu kürzen. § 4 Abs. 1 zweiter Satz gilt. 

(4) Jede weitere Parteienfinanzierung durch Gemeinden und Städte mit eigenem Statut ist unzulässig. 

(5) Der rechnerische Gesamtbetrag nach Abs. 1 darf bei landesweiter Durchrechnung als Durchschnittswert je-
denfalls 0,21 Euro, jener nach Abs. 3 jedenfalls 2,95 Euro je Wahlberechtigter bzw. Wahlberechtigtem zum Gemein-
derat nicht überschreiten. § 4 Abs. 1 zweiter Satz gilt. 

(6) Sofern mit der Parteienfinanzierung nach diesem Landesgesetz bei landesweiter Durchrechnung der 
Höchstbetrag nach § 3 Parteiengesetz 2012, BGBl. I Nr. 56/2012, überschritten werden würde, ist die Parteienfinan-
zierung nach Abs. 3 bis zum zulässigen Höchstbetrag anteilig je Bezirk (einschließlich der Städte mit eigenem Sta-
tut) zu kürzen." 

Artikel II 

Das Oö. Parteienfinanzierungsgesetz, LGBl. Nr. 25/1992, in der Fassung des Artikel I, wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel des Landesgesetzes lautet: "Oö. Parteienfinanzierungsgesetz 2016". 

2. Im § 4 Abs. 1 erster Satz wird nach dem Wort "Parteienfinanzierung" der Buchstabe "A" eingefügt. 

3. § 5 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 

4. Nach dem 1. Abschnitt wird folgender 2. Abschnitt eingefügt: 

"2. ABSCHNITT 
FINANZIERUNG DER PARTEITÄTIGKEIT AUF BEZIRKS- UND GEMEINDEEBENE 

§ 7 
Allgemeines 

Den in den Gemeinderäten der oberösterreichischen Gemeinden vertretenen politischen Parteien ist zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben, insbesondere für die Mitwirkung an der demokratischen Willensbildung und an der politischen 
Bildung, zur Bedeckung des hiefür erforderlichen personellen und sachlichen Aufwands sowie für ihre sonstige Öf-
fentlichkeitsarbeit auf Bezirks- und Gemeindeebene eine Finanzierung des Landes zu gewähren. 

§ 8 
Höhe der Parteienfinanzierung; Entscheidung 

(1) Die Höhe der jährlichen Parteienfinanzierung B durch das Land errechnet sich, indem die Zahl der Wahlbe-
rechtigten zu den Gemeinderäten, bezogen auf die jeweils letzte landesweit abgehaltene Gemeinderatswahl je poli-
tischem Bezirk, mit dem Betrag von 3,16 Euro multipliziert wird. Ab dem Jahr 2013 vermindert oder erhöht sich die-
ser Betrag in jenem Maß, in dem sich der von der Bundesanstalt "Statistik Österreich" verlautbarte Verbraucher-
preisindex 2010 oder der an seine Stelle tretende Index des Vorjahres verändert. 

(2) Der Bezirksbetrag gemäß Abs. 1 ist auf die einzelnen im jeweiligen politischen Bezirk vertretenen Parteien 
nach Maßgabe der von ihnen bei der jeweils letzten Gemeinderatswahl erreichten Mandatszahl zu verteilen. Der 
sich so ergebende Betrag ist auf einen vollen Eurobetrag auf- oder abzurunden. 

(3) §§ 2, 3, 5 und 6 gelten sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Antrag von einem Organ der Landespartei 
unterzeichnet sein muss, bei Parteien, die keine Landesparteiorganisation haben, vom Organ, das satzungsgemäß 
nach außen zur Vertretung befugt ist und in diesem Fall auch ein Konto der Bezirks- oder Gemeindepartei genannt 
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werden darf, auf das die Halbjahresraten zu überweisen sind. Soweit eine Landesparteiorganisation besteht, kommt 
dieser die Verfügung über die überwiesenen Beträge zu." 

5. Der 3. Abschnitt lautet: 

"3. ABSCHNITT 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 9 
Parteienfinanzierung durch Gemeinden; Kürzung und Begrenzung 

(1) Jede Parteienfinanzierung durch Gemeinden einschließlich der Städte mit eigenem Statut ist unzulässig. 

(2) Sofern mit der Parteienfinanzierung A und B bei landesweiter Durchrechnung der Höchstbetrag nach § 3 
Parteiengesetz 2012, BGBl. I Nr. 56/2012, überschritten werden würde, ist die Parteienfinanzierung B bis zum zu-
lässigen Höchstbetrag zu kürzen. 

(3) Eine über die Parteienfinanzierung nach diesem Landesgesetz hinausgehende Zuwendung an politische 
Parteien und wahlwerbende Parteien zur Bestreitung von Wahlwerbungskosten bei Wahlen zu allgemeinen Vertre-
tungskörpern ist unzulässig." 

Artikel III 

(1) Artikel I tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. Anträge auf Parteienfinanzierung für das Jahr 2013 dürfen bereits 
vor diesem Zeitpunkt gestellt werden und sind bei sonstigem Anspruchsverlust bis längstens 31. März 2013 einzu-
bringen; Anträge, die im Jahr 2012 auf Grund des Oö. Parteienfinanzierungsgesetzes, LGBl. Nr. 25/1992, in der 
Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 90/2001, gestellt wurden, gelten als Anträge auf Parteienfinanzierung für 
das Jahr 2013. 

(2) Artikel II tritt mit 1. Jänner 2016 in Kraft. Anträge auf Parteienfinanzierung für das Jahr 2016 dürfen bereits 
vor diesem Zeitpunkt gestellt werden und sind bei sonstigem Anspruchsverlust bis längstens 31. März 2016 einzu-
bringen; Anträge, die im Jahr 2015 auf Grund des Oö. Parteienfinanzierungsgesetzes, LGBl. Nr. 25/1992, in der 
Fassung des Artikel I, gestellt wurden, gelten als Anträge auf Parteienfinanzierung für das Jahr 2016. 
 

Der Erste Präsident 
des Oö. Landtags: 

Der Landeshauptmann: 

Friedrich Bernhofer Dr. Pühringer 
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